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Arbeitsrecht 
(Nr. 44/2004) 

 
Aufhebungsvertrag bei Manipulation 

des Gleitzeitkontos 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied: 
 
Wer planmäßig sein Gleitzeitkonto manipuliert, darf aber fristlos 
gefeuert werden.  
 
Unterschreibt der Schummler angesichts einer ansonsten be-
vorstehenden Kündigung den ihm unsanft präsentierten Aufhe-
bungsvertrag, kann er ihn nicht anfechten.  
 
 
BAG-Urteil        –Datum unbekannt – 
Aktenzeichen : 2 AZR 832/98 
 
Veröffentlicht: Wirtschaftswoche Nr. 10 v. 26.02.2004 
01.03.2004 
                                                                                  
 


